
 

 

  

 

 

Herrn 
Zweiten Präsidenten 
des Nationalrates 
Karlheinz Kopf 
Parlament 
1017 Wien 
 

 Wien, am 26. August 2014 

GZ. BMF-310205/0149-I/4/2014

 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1837/J vom 26. Juni 2014 der 

Abgeordneten Peter Wurm, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes mitzuteilen: 

 

Zu 1.: 

Wie von der zuständigen Monopolverwaltung GmbH berichtet wurde, ist das Verfahren 

mittels Einschaltung der Bestellungskommission und der Bestellungsoberkommission und 

somit gesetzeskonform durchgeführt worden. Die Vorschläge der Kommissionen hat die 

Monopolverwaltung GmbH übernommen. Es lagen mehrere Bewerbungen vor, unter denen 

im Rahmen der einschlägigen Bestimmungen des Tabakmonopolgesetzes 1996 eine 

Entscheidung zu treffen war. Sowohl die Berufungskommission als auch die 

Berufungsoberkommission haben sich für den in der Folge zum Zuge gekommenen 

Bewerber entschieden. Es kann somit nicht von einem Willkürakt der Monopolverwaltung 

GmbH gesprochen werden.   

 

Zu 2.: 

Eine Einschaltung des Bundesministeriums für Finanzen wäre nur dann möglich, wenn 

gesetzliche Bestimmungen verletzt worden wären. Da dies offensichtlich nicht der Fall war, 

hat sich das Bundesministerium für Finanzen nicht eingeschaltet. Ein Eingriff des 
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Bundesministeriums für Finanzen in die nach dem Tabakmonopolgesetz 1996 von der 

Monopolverwaltung GmbH und der Besetzungskommission durchzuführenden 

Besetzungsverfahren ist gesetzlich nicht vorgesehen und daher auch nicht möglich. Dies gilt 

ebenso für das Verfahren nach § 33 TabMG, in welchem die Monopolverwaltung nach 

Einholung eines Gutachtens der Besetzungsoberkommission endgültig über eine Bestellung 

zum Trafikanten entscheidet.  

 

Zu 3.: 

Da die Bestellung durch einen privatrechtlichen Bestellungsvertrag erfolgt ist, kann jeder 

nicht berücksichtigte Bewerber gegen die Monopolverwaltung GmbH den Zivilrechtsweg 

beschreiten. 

 

 

Der Bundesminister: 

Dr. Michael Spindelegger 
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